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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG für Prepaid-

Mobilfunkverträge unter der Marke „Blau“, Stand: Februar  2016 

 

1.   Geltungsbereich/ Vertragspartner/Vertragsschluss 

1.1  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für das Vertragsverhältnis zwischen der 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München, HRA 70343 
des Amtsgerichts München (im Folgenden „Telefónica Germany“ genannt) und dem Kunden über 
Mobilfunkdienstleistungen der Telefónica Germany auf Guthabenbasis („Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen“) unter der Marke „Blau“. 

1.2  Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht und zwar auch dann nicht, wenn 
Telefónica Germany diesen Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich widerspricht. 

1.3 Der Mobilfunkvertrag zwischen Telefónica Germany und dem Kunden kann auf verschiedene Weise 
zustande kommen, je nachdem, über welchen Vertriebsweg der Kunde die SIM-Karte bezieht und für 
welchen Tarif er sich entscheidet. Bestellt der Kunde die SIM-Karte über die Internetseiten unter 
www.blau.de, unterbreitet er Telefónica Germany damit ein Angebot zum Abschluss eines 
Mobilfunkvertrages. Telefónica Germany nimmt das Angebot des Kunden an, indem sie dem Kunden 
eine Auftragsbestätigung übersendet. Die Auftragsbestätigung erfolgt auf elektronischem Weg an die 
vom Kunden benannte Email-Adresse, soweit der Kunde diese angegeben hat. Wünscht der Kunde, 
mit Telefónica Germany einen Mobilfunkvertrag zu einem Prepaid-Tarif abzuschließen, kann der 
Kunde sein Startpaket auch im Einzelhandel kaufen. Erwirbt der Kunde ein Startpaket im Einzelhandel, 
kommt der Mobilfunkvertrag dadurch zustande, dass Telefónica Germany die SIM-Karte freischaltet, 
nachdem der Kunde seine für die Freischaltung und Vertragsdurchführung erforderlichen Daten an 
Telefónica Germany übermittelt hat (z.B. per Internet der telefonisch). Der Erwerb eines Startpakets für 
einen Postpaid-Tarif im Einzelhandel ist nicht möglich. Der Mobilfunkvertrag kommt ebenfalls 
zustande, wenn Telefónica Germany dem Kunden eine SIM-Karte übergibt und der Kunde damit 
telefoniert oder andere entgeltpflichtige Leistungen von Telefónica Germany in Anspruch nimmt. In 
jedem Fall ist Voraussetzung für den Vertragsschluss, dass der Kunde das 16. Lebensjahr vollendet 
hat. Die Zahlungsarten SEPA-Lastschrift (im Folgenden auch: Lastschrift) und Kreditkarte, sofern 
angeboten, setzen voraus, dass der Kunde das 18. Lebensjahr vollendet hat.  

 

2 Bonitätsprüfung 

2.1  Telefónica Germany ist berechtigt, den unter 2.8 genannten Unternehmen („Auskunfteien“) zum Zwe-
cke der Bonitätsprüfung Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung der beim Anbieter 
abgeschlossenen Verträge (z.B. Vertragsgegenstand, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Zahlweise und 
Bankdaten) zu übermitteln und zu Beginn und im Laufe des Vertragsverhältnisses Bonitätsaus-künfte 
von dort zu erhalten.  

2.2  Darüber hinaus werden die in Ziffer 2.1 Satz 1 genannten Daten von den Auskunfteien verwendet, um 
in Zweifelsfällen die Identität des Kunden/Antragstellers eindeutig feststellen zu können. Diese Prü-
fung dient dem Schutz von mißbräuchlicher Verwendung fremder Daten durch Unbefugte ("Daten-
klau"), z.B. die Verwendung fremder Bankdaten bei Bestellungen per Telefon oder Internet. Telefónica 
Germany ist  bei Online-Bestellungen weiter  berechtigt, mittels der vorgenannten Daten und mit Hilfe 
einer Besucher-ID, die Steuerungsdaten des für die Bestellung genutzten Endgerätes enthalten kann 
(z.B. Bildschirmauflösung oder Betriebssystemversion) und über die das Endgerät mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit bei weiteren Bestellungen  wiedererkannt werden kann, zu prüfen, ob 
Anhaltspunkte für Missbrauch vorliegen. Ihre Besucher-ID wird nach Ablauf von 6 Monaten gelöscht. 

2.3  Unabhängig davon ist Telefónica Germany berechtigt, den Auskunfteien auch Daten aufgrund nicht 
vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung, Kartenmissbrauch) zu übermit-
teln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach 
Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. 

2.4   Die Auskunfteien speichern die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinstituten, Kreditkartenun-
ternehmen, Leasinggesellschaften, Einzelhandelsunternehmen einschließlich des Versandhandels und 
sonstigen Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld oder Warenkredite an Konsumenten geben bzw. Te-
lekommunikationsdienste anbieten, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden 
geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und den Auskunfteien 
vertraglich angeschlossen sind, können zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt 
werden. Die Auskunfteien stellen die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein 
berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die Auskunfteien übermitteln nur 
objektive Daten ohne Angabe des Kreditgebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse sind in erteilten Auskünften nicht enthalten. 

2.5   Telefónica Germany bezieht weiter Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfah-
ren („Score“) von den unter 2.8 genannten Auskunfteien. Die in einem Score zusammengefasste 
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Prognose beschreibt immer nur ein allgemeines Risiko für Kreditverträge mit vergleichbaren Merkma-
len und stellt keine Bewertung der Bonität eines konkreten Kunden dar. Für die Berechnung von 
Scores (Wahrscheinlichkeitswerten) werden auch Anschriftendaten genutzt. 

2.6   Telefónica Germany ist Teilnehmer am Telekommunikations-Pool (TKP), der von der infoscore Con-
sumer Data GmbH zum Zwecke der Bonitätsprüfung betrieben wird. Der TKP ist eine Gemeinschafts-
einrichtung von Unternehmen, die gewerbsmäßig entgeltliche Telekommunikationsdienstleistungen 
oder Teledienste erbringen. Zweck des TKP ist, die hieran beteiligten Unternehmen vor Forderungs-
ausfällen zu schützen. Zu diesem Zweck übermittelt und erhält Telefonica Germany Daten gemäß der 
Punkte 2.1f . 

2.7 Im Rahmen des Antragsverfahrens die Bankverbindungsdaten des Kunden (nur IBAN und BIC bzw. 
Kontonummer und Bankleitzahl, keine Angaben zur Person) mit dem Return-debit Prevention Pool 
(RPP) der infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden abgeglichen. Der 
RPP hat die Funktion einer Sperrdatei. Darüber hinaus wird Telefónica Germany im Falle der Nichtein-
lösung der Lastschrift, soweit zulässig, die Bankverbindung (nur IBAN und BIC, keine Angaben zur 
Person) in den RPP der ICD einmelden, die diese Sperrung anderen Unternehmen, die am Auskunfts-
verfahren beteiligt sind, auf Anfrage übermittelt. Nach Bezahlung der Rücklastschrift wird Telefónica 
Germany die Erledigung in den RPP melden. 

2.8   Der Kunde kann bei den Auskunfteien eine Selbstauskunft über seine dort gespeicherten Daten erhal-
ten. Die Adressen der Auskunfteien lauten:  infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden; CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss.  SCHUFA Hol-
ding AG, Verbraucherservicezentrum, Postfach 5640, 30056 Hannover. Weitere Informationen über 
das SCHUFA-Verfahren enthält eine Broschüre, die auf Wunsch von der SCHUFA zur Verfügung ge-
stellt wird. 

 

3.  Leistungen von Telefónica Germany  

3.1  Art und Umfang der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung, der 
Preisliste sowie aus den sonstigen Vereinbarungen der Vertragspartner.  

3.2  Telefónica Germany kann eine überlassene SIM-Karte aus wichtigem Grund, z.B. aufgrund 
notwendiger technischer Änderungen, gegen eine Ersatzkarte austauschen. 

3.3  Telefónica Germany ist von der Leistungspflicht in Fällen höherer Gewalt befreit. Als höhere Gewalt 
gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse sowie solche Ereignisse, deren Auswirkungen auf die 
Vertragserfüllung von keiner Vertragspartei zu vertreten sind. Zu diesen Ereignissen zählen 
insbesondere Arbeitskampfmaßnahmen, auch in Drittbetrieben, Unterbrechung der Stromversorgung 
sowie behördliche Maßnahmen. 

3.4 Telefónica Germany ist berechtigt, Dritte (Subunternehmer) mit der Leistungserbringung zu beauftra-
gen. 

 

4.  Pflichten des Kunden 

4.1  Der Kunde ist verpflichtet,  

a) die in Rechnung gestellten Entgelte fristgerecht zu zahlen. Der Kunde hat auch diejenigen Entgelte 
zu zahlen, die durch eine Nutzung der vertraglichen Leistungen durch Dritte angefallen sind, soweit 
nicht der Kunde nachweist, dass ihm die Inanspruchnahme der Leistungen durch den Dritten nicht 
zugerechnet werden kann. Im Falle des Verlustes der SIM-Karte gilt dies nur bis zum Eingang der 
Verlustmeldung des Kunden bei Telefónica Germany gemäß Ziffer 4.2b 
b) Passwörter und Zugangskennungen wie z.B. die PIN, PUK oder PKK (persönliche Kundenkennzahl) 
geheim zu halten und unverzüglich zu ändern bzw. ändern zu lassen wenn die Vermutung besteht, 
dass nicht berechtigte Dritte davon Kenntnis erlangt haben. 

4.2  Der Kunde ist verpflichtet, Telefónica Germany unverzüglich mitzuteilen, wenn 

a) sich sein Name (bei Unternehmen auch bei Änderungen der Firma), sein Wohn- bzw. Geschäftssitz, 
eine angegebene E-Mail-Adresse oder, bei Nutzung des Lastschriftverfahrens,  seine Bankverbindung 
ändert. 

b) er seine SIM-Karte verliert oder diese auf sonstige Weise abhanden kommt. Der Kunde muss seine 
Mitteilung telefonisch gegenüber der Kundenbetreuung von Telefónica Germany unter Angabe der 
persönlichen Kundenkennzahl abgeben. Der Kunde bestätigt seine Mitteilung anschließend 
unverzüglich per Fax oder in sonstiger Weise schriftlich gegenüber der Kundenbetreuung von 
Telefónica Germany. 

4.3  Der Kunde darf Leistungen von Telefónica Germany  nicht missbräuchlich nutzen, insbesondere 
a) keine sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte verbreiten, nicht gegen strafrechtliche Vorschriften oder 
Vorschriften zum Schutz der Jugend verstoßen, keine Rechte Dritter verletzen, keine rechts- oder 
sittenwidrigen Inhalte abrufen, speichern, Dritten zugänglich machen, auf Angebote mit solchen 
Inhalten hinweisen oder Verbindungen zu solchen Seiten bereitstellen (z.B. Hyperlinks). Es wird darauf 
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hingewiesen, dass die unaufgeforderte Übersendung von Informationen und Leistungen, z.B. 
unerwünschte und unverlangte Werbung per E-Mail, SMS, Fax oder Telefon, unter bestimmten 
Umständen gesetzlich verboten ist. 

b) unter Verwendung der SIM-Karte keine Telekommunikations- oder Telemediendienste anbieten und 
die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen nur zum Aufbau selbst gewählter Verbindungen zur direkten 
Kommunikation mit einem anderen Teilnehmer nutzen. Ihm ist unter anderem nicht gestattet, mittels 
der SIM-Karte von einem Dritten hergestellte Verbindungen über Vermittlungs- oder 
Übertragungssysteme weiterzuleiten oder die SIM-Karte  in stationären Einrichtungen, gleich welcher 
Art, einzusetzen, es sei denn, die stationäre Einrichtung ist ein Produkt von Telefónica Germany . 

c) die SIM-Karte nicht für Anrufe zu öffentlichen oder kundeneigenen Vermittlungs-, Rufumleitungs- 
oder Zusammenschaltungssystemen benutzen und die Anrufe nicht weitervermitteln, umleiten oder mit 
anderen Verbindungen zusammenschalten lassen, es sei denn, die Vermittlung, Rufumleitung oder 
Zusammenschaltung erfolgt durch Endgeräte, die mit SIM-Karten von Telefónica Germany betrieben 
werden. 
d) die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen, die ihm unabhängig von der konkreten Abnahmemenge zu 
einem Pauschalpreis zur Verfügung gestellt werden (z.B. Flatrate, Volumenpaket, feste 
Kostenobergrenze) , nicht zur Herstellung dauerhafter Sprach- oder Datenverbindungen im Sinne einer 
Standleitung und nicht zur Herstellung von Verbindungen nutzen, bei denen der Kunde oder ein Dritter 
aufgrund der Verbindung oder der Dauer der Verbindung Zahlungen oder andere vermögenswerte 
Gegenleistungen erhält oder erhalten soll.  

 

5.  Registrierung / Besitzerwechsel 

5.1  Telefónica Germany ist aufgrund gesetzlicher Regelungen verpflichtet, eine Kundendatei zu führen, in 
der Rufnummer, Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kunden sowie Beginn und Ende des 
Vertrages gespeichert werden. 

5.2  Der Kunde wird sich mit den in Ziffer 5.1 genannten Daten bei registrieren lassen und seine Identität 
durch Vorlage eines amtlichen Ausweises oder Registerauszuges nachweisen. 

5.3  Telefónica Germany ist berechtigt, ihre vertraglich geschuldeten Leistungen so lange zurückzuhalten, 
bis der Kunde die in Ziffer 5.1 genannten Daten richtig und vollständig Telefónica Germany angegeben 
und seine Identität nachgewiesen hat. 

5.4  Der Kunde kann die SIM-Karte einem Dritten im Rahmen des Besitzerwechsels dauerhaft für die 
Nutzung der Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen überlassen. Der Kunde stellt sicher, dass der Dritte 
sich ordnungsgemäß mittels Besitzerwechselformular bei Telefónica Germany registriert (s. Ziffer 5.2). 

 

6.  Guthaben- und Bonuskonto  
6.1  Nach Abschluss des Vertrages richtet Telefónica Germany für den Kunden ein Guthabenkonto ein. 

Der Kunde muss ein Guthaben auf sein Guthabenkonto übertragen, um Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen nutzen zu können. Hat der Kunde Telefónica Germany ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt, erfolgt der Einzug der Aufladebeträge von dem vereinbarten Konto des 
Kunden nicht vor Ablauf von zwei Werktagen nach Bereitstellung einer Vorabinformation. 

6.2  Die Entgelte werden (vorbehaltlich der Ziffern 6.6 - 6.8) vom Guthabenkonto abgebucht. Sofern nicht 
mit dem Kunden abweichend vereinbart, sind Verbindungen, die für den Kunden entgeltpflichtig sind, 
nur bis zum vollständigen Verbrauch des Guthabens möglich und werden dann abgebrochen. 
Nutzungsunabhängige Entgelte für etwaig gebuchte Flatrate- oder Pakettarife bzw. Zusatzpacks 
werden im Voraus vom Guthabenkonto des Kunden abgebucht. Sollte bei Abbuchung des Entgeltes 
für das kein ausreichendes Guthaben auf dem Guthabenkonto des Kunden zur Verfügung stehen, 
bleibt der Flatrate7 Pakettarif bzw. Zusatzoption vorübergehend inaktiv. In dieser Zeit nutzt der Kunde 
die (nutzungsabhängigen) Standardkonditionen des Tarifes. Erst mit ausreichender Aufladung wird die 
jeweilige Zusatzoption wieder aktiviert. Der Kunde erhält dann eine Bestätigungs-SMS von Telefónica 
Germany. 

6.3  Pro Euro Startguthaben beträgt das Aktivitätszeitfenster 73 Tage ab Aktivierung, maximal jedoch 12 
Monate. Mit jeder Aufladung verlängert sich das Aktivitätszeitfenster um 73 Tage je Euro, beträgt 
jedoch maximal 12 Monate. Nimmt der Kunde während des Aktivitätszeitfensters keine Aufladungen 
vor und endet das Aktivitätszeitfenster, schließt sich hieran eine zweimonatige Phase der passiven 
Erreichbarkeit an, bevor die SIM Karte deaktiviert wird. Im Übrigen gilt Ziffer 6.5.  

6.4  Der Kunde kann den Stand des Guthabenkontos bei Telefónica Germany abfragen. Die Angabe des 
Guthabenkontostandes ist informatorisch und begründet noch keinen Anspruch auf Nutzung der 
Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen in entsprechender Höhe. 

6.5  Ein bei Beendigung des Vertrages positiver Saldo auf dem Guthabenkonto wird auf schriftlichen Antrag 
des Kunden auf ein von ihm zu benennendes Bankkonto ausgezahlt. 
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7.  Beanstandungen  
Der Kunde kann begründete Einwendungen gegen die Abbuchungen erheben. Die abgebuchten 
nutzungsabhängigen Entgelte kann der Kunde innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Abbuchung 
beanstanden. Das Unterlassen fristgerechter Beanstandungen gilt als Genehmigung. Gesetzliche 
Ansprüche des Kunden bei Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt. 

Hinweis: Soweit auf Wunsch des Kunden a) Verkehrsdaten nicht gespeichert oder b) gespeicherte 
Verkehrsdaten gelöscht worden sind, trifft Telefónica Germany weder eine Nachweispflicht für die 
erbrachten Verbindungsleistungen noch eine Auskunftspflicht für die Einzelverbindungen.  

 

8.  SIM-Sperrung (SIM-Lock) 
8.1  Soweit der Kunde ein so genanntes Prepaid-Paketangebot, bestehend aus einer SIM-Karte für die 

Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen und einem vorkonfektionierten Mobilfunkgerät erwirbt, ist das 
Mobilfunkgerät für die Dauer von 2 Jahren ab der Aktivierung („Sperrungszeitraum“) ausschließlich 
gemeinsam mit einer für die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen codierten SIM-Karte funktionsfähig 
(„SIM-Sperrung“). 

8.2  Es ist dem Kunden untersagt, die Aufhebung der SIM-Sperrung selbst vorzunehmen oder durch Dritte 
vornehmen zu lassen, sofern Telefónica Germany ihm den hierfür erforderlichen Code nicht gem. 
Ziffer 8.3 mitgeteilt hat. 

8.3  Innerhalb des Sperrungszeitraums teilt Telefónica Germany dem Kunden auf dessen Verlangen den 
Code zur Aufhebung der SIM-Sperrung gegen Zahlung des sich aus der jeweils gültigen Preisliste 
ergebenden Entgeltes mit. Nach Ablauf des Sperrungszeitraums erfolgt die Mitteilung unentgeltlich.  

 

9.  Anbieterwechsel / Rufnummernmitnahme 

9.1  Die Übertragung einer Rufnummer des Kunden von einem anderen Anbieter zu Telefónica Germany 
ist möglich, nachdem der andere Anbieter die Rufnummer zur Mitnahme freigegeben hat. Telefónica 
Germany weist darauf hin, dass ein bestehender Vertrag des Kunden mit dem anderen Anbieter von 
der Übertragung der Rufnummer unberührt bleibt.  

9.2  Der Kunde wird auf seinen gesetzlichen Anspruch hingewiesen, jederzeit auch vor Ablauf der mit 
Telefónica Germany vereinbarten Vertragslaufzeit mit seiner, im Netz von Telefónica Germany 
eingerichteten Mobilfunkrufnummer zu einem anderen Anbieter zu wechseln, wobei eine maximale 
Versorgungsunterbrechung von einem Kalendertag entstehen darf. Will der Kunde diesen Anspruch 
wahrnehmen, muss er Telefónica Germany über seinen Wunsch zur Rufnummernübertragung 
informieren und den anderen Anbieter mit der Übernahme der Rufnummer beauftragen. Für die 
Übertragung der Rufnummer erhebt Telefónica Germany ein Entgelt gemäß Preisliste, das vom 
Guthabenkonto des Kunden abgebucht wird. Die Rufnummernmitnahme ist daher nur möglich, wenn 
das Guthabenkonto zum Zeitpunkt der Durchführung des Wechsels ein ausreichendes Guthaben 
aufweist. 

9.3  Der Auftrag des Kunden zur Übertragung seiner Rufnummer zu einem anderen Netzbetreiber muss 
Telefónica Germany spätestens am 90. Tag nach Beendigung des Vertrages zugehen.  

 

10.  Vertragslaufzeit / Kündigung 
10.1  Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann vom Kunden jederzeit und von Telefónica Germany 

mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. 
10.2  Sämtliche Kündigungen des Vertrages sind schriftlich zu erklären.  

10.3  Das gesetzliche Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

 

11.  Sperre 

11.1  Die Befugnis von Telefónica Germany, die Erbringung der vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise 
zu verweigern (Sperre), richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

11.2  Hat der Kunde den zu Sperre berechtigenden Umstand zu vertreten, erhebt Telefónica Germany für 
die Sperre ein Entgelt, das sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt. Dem Kunden steht der 
Nachweis frei, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als das 
Entgelt.  

11.3  Trotz einer vom Kunden zu vertretenen Sperre bleibt der Kunde verpflichtet, die 
nutzungsunabhängigen Entgelte (z.B. Pack-Preise, Flatrate-Preise) zu zahlen. 

 

12  Haftung 
  Für durch einfache Fahrlässigkeit verursachte Schäden, die keine reinen Vermögensschäden sind und 

nicht auf einer Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit beruhen, ist die Haftung von Telefónica 
Germany auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden beschränkt. Im Übrigen gelten die 
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gesetzlichen Vorschriften. 

 

13.  (entfällt) 

 

14.  Änderungen von Preisliste, AGB und Leistungsbeschreibung 

14.1 Telefónica Germany ist berechtigt, die Entgelte bei Änderung der 

a) gesetzlichen Umsatzsteuer,  

b) Kosten für die Dienste anderer Anbieter, zu denen Telefónica Germany dem Kunden 
vertragsgemäß Zugang gewährt, 

c) Kosten für besondere Netzzugänge und für Zusammenschaltungen, 

d) Gebühren/Kosten aufgrund von behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen, wie z.B. der 
Bundesnetzagentur,  

ab dem Zeitpunkt und in der Höhe der Änderung für die Zukunft durch einseitige Erklärung gegenüber 
dem Kunden anzupassen.  

14.2  Änderungen dieser AGB oder der Leistungsbeschreibung können durch Angebot von Telefónica 
Germany und Annahme des Kunden vereinbart werden. Das Angebot von Telefónica Germany erfolgt 
durch Mitteilung der inhaltlichen Änderungen. Schweigt der Kunde auf das Angebot von Telefónica 
Germany oder widerspricht er nicht innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung, so 
stellt dies eine Annahme des Angebots dar und die Änderungen werden wirksam, sofern Telefónica 
Germany den Kunden in der Änderungsmitteilung ausdrücklich auf diese Folge hingewiesen hat. 
Widerspricht der Kunde fristgerecht dem Angebot, läuft der Vertrag zu den bisherigen Bedingungen 
weiter. 

14.3  Änderungen der AGB oder der Leistungsbeschreibung können nur gemäß 14.2 vereinbart werden, 
soweit durch die Änderung das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung nicht wesentlich zu 
Ungunsten des Kunden verschoben wird. 

 

15.  Hinweise und gesetzliche Pflichtinformationen 

15.1  Die jeweils gültige Preisliste liegt in den Geschäftsstellen von Telefónica Germany zur Einsicht- und 
Mitnahme aus und ist abrufbar im Internet unter www.o2.de.  

15.2  Möchte der Kunde ein Schlichtungsverfahren gemäß § 47a TKG einleiten, muss er hierzu einen Antrag 
an die Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn richten. 

15.3  Über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten des 
Kunden, über deren grundlegenden Verarbeitungstatbeständen sowie über seine Gestaltungs- und 
Wahlrechte informiert Telefónica Germany unter www.o2online.de.  

15.4   Weitere Pflichtinformationen sind der Leistungsbeschreibung sowie der Preisliste zu entnehmen, die 
unter www.o2.de abrufbar sind.   

 

16  Sonstiges 
16.1  Der Anbieter ist berechtigt, Dritte mit der Leistungserbringung zu beauftragen. 
16.2  Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. 
16.3  Ist der Kunde Kaufmann oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, ist München 

Gerichtsstand. 

http://www.o2online.de/

